
 

 

Gemeinde Rosendahl Rosendahl, den 20.01.2014 

 Der Bürgermeister 
 
 

 

S i t z u n g s v o r l a g e  Nr. VIII/655 

öffentliche Sitzung 
 

 

 

Beratungsgang: 

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss 29.01.2014 

Rat 06.02.2014 

 
 

 

Betreff: 8. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes "Nord-West" 

im Ortsteil Darfeld hier: Prüfung und Abwägung der 

Stellungnahmen gemäß § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) 

sowie Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB 
 

 

FB/Az.: IV/621.41 
 

 

Produkt: 53/09.001 Räumliche Planung und Entwicklung 
 

 

 

Bezug: PLBUA, 17.07.2013, TOP 6 ö.S., SV VIII/573 
Rat, 18.07.2013, TOP 13 ö.S., SV VIII/573 
PLBUA, 16.10.2013, TOP 6 ö.S., SV VIII/600 
Rat, 17.10.2013, TOP 9 ö.S., SV VIII/600 
 

 

 

Finanzierung: 

Höhe der tatsächlichen/ voraussichtlichen Kosten:  4.200 € 
 

Finanzierung durch Mittel bei Produkt:  IV/09.001 – Räumliche Planung 
        und Entwicklung 
Über-/ außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von:    

Finanzierungs-/ Deckungsvorschlag:   
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Die der Sitzungsvorlage Nr. VIII/655 zu den Anlagen I bis III beigefügten Beschlüsse wer-
den bestätigt. 
 
Die 8. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes „Nord-West“ im Ortsteil Darfeld 
wird gemäß §§ 1 Abs. 8 und § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 10 BauGB und den §§ 7 und 
41 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW), jeweils in der zurzeit gelten-
den Fassung, entsprechend dem der Sitzungsvorlage Nr. VIII/655 beigefügten Entwurf 
als Satzung beschlossen. 
 
 

 

Sachverhalt: 
 



 - 2 - 
In seiner Sitzung am 17.10.2013 hat der Rat der Gemeinde Rosendahl beschlossen, den 
Entwurf der 8. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes „Nord-West“ im Ortsteil 
Darfeld, bestehend aus Planzeichnungen, Erläuterungen und Begründung einschließlich 
Umweltbericht sowie die umweltbezogenen Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 Bauge-
setzbuch (BauGB) öffentlich auszulegen.  
 
Der vorgenannte Planentwurf mit dem Entwurf der Begründung einschließlich Umweltbe-
richt sowie den umweltbezogenen Stellungnahmen lag in der Zeit vom 30. Oktober 2013 
bis 02. Dezember 2013 einschließlich im Rathaus während der allgemeinen Öffnungszei-
ten zu jedermanns Einsicht aus. Gleichzeitig wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB die Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Pla-
nung berührt wird, mit Schreiben vom 28.10.2013 von der öffentlichen Auslegung be-
nachrichtigt und um eine Stellungnahme gebeten. 
 
Über die fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen sowohl in dem frühzeitigen Beteili-
gungsverfahren nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB als auch in dem öffentlichen Aus-
legungsverfahren gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB ist zu beraten. Dabei ist ge-
mäß § 1 Abs. 7 BauGB eine Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange gegenei-
nander und untereinander vorzunehmen. 
 
Die eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behör-

den und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sind den Anla-

gen I bis III zu entnehmen. Die dazu bereits gefassten Ratsbeschlüsse sind jeweils bei-
gefügt. 
 

Im Rahmen der Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB ist keine Stellungnahme 
eingegangen, die eine Abwägung erfordert. 
 
Der Bebauungsplanentwurf, bestehend aus Planzeichnungen, Erläuterungen und Be-

gründung einschließlich Umweltbericht, ist der Sitzungsvorlage als Anlage IV beigefügt. 
 
Es ist nunmehr verfahrenstechnisch erforderlich, den Satzungsbeschluss zu fassen. 
 
Im Auftrage 
 
 
 

Brodkorb 
Stellv. Fachbereichsleiterin 

Niehues 
Bürgermeister 

 
 
 

Anlage(n): 

 
Anlage I: Stellungnahme des Kreises Coesfeld vom 13.09.2013 mit Beschluss 
Anlage II: Stellungnahme des Landesbetriebes Straßen.NRW vom 05.09.2013 mit 
Beschluss 
Anlage III: Stellungnahme der Deutschen Telekom vom 16.09.2013 mit Beschluss 
Anlage IV: Bebauungsplanentwurf, bestehend aus Planzeichnungen, Erläuterungen und 
Begründung einschließlich Umweltbericht  
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